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A. Einleitung

I. Aufriss

Corona-Proteste, die Letzte Generation, Extinction Rebellion: Die Zeitläufe 
haben zivilen Ungehorsam wieder aufs Tapet gebracht  – und mit ihm eine 
Reihe komplizierter Fragen.

Politisch stellt sich die Frage danach, wann und wie Ungehorsam sinnvoll 
ist, und wie Staat und Mehrheitsgesellschaft auf ihn reagiern sollten. Moral-
philosophisch stellt sich die Frage nach der Legitimität des Ungehorsams und 
danach, welcher Umgang mit ihm ethisch geboten ist. Rechtlich schließlich 
stellt sich ein ganzes Bündel dogmatischer Probleme.

Diese dogmatischen Probleme wurden ursprünglich im angloamerikani-
schen Raum verhandelt.1 Historischer Hintergrund waren hier Bürgerrechts-
bewegung und Vietnam-Proteste.2 In der Nachrüstungsdebatte sind sie in 
Deutschland virulent geworden. Hier haben sie nicht nur eine breite wissen-
schaftliche Debatte, sondern auch einige Verfassungsgerichtsentscheidungen 
provoziert.3

Zum Teil drehte und dreht der Diskurs sich um eher semantische Fragen. 
Das prominenteste Beispiel ist der Gewaltbegriff in § 240 Abs. 1 StGB.4 Hier 
geht es darum, ob Sitzblockaden Gewalt sein können und – wenn ja – gegen-
über wem. 

Daneben geht es wesentlich um Wertungsfragen. Diese Wertungsfragen 
kreisen – in der einen oder anderen Form – darum, ob ziviler Ungehorsam auf 
bestimmte Weise durch das Recht geschützt ist, ob das Recht ihn also gegen-
über „gewöhnlichen“ Rechtsbrüchen privilegiert. 

Das Problem wird einerseits im einfachen Recht verhandelt. Zentrale Topoi 
sind hier das Verwerflichkeitsmerkmal in § 240 Abs. 2 StGB5 und die straf-
rechtlichen Notstandstandsnormen (§§ 34, 35 StGB).6 Hier geht es darum, ob 

1  Für einen Überblick siehe etwa Schnieder, Ziviler Ungehorsam in der angloame-
rikanischen Rechtswissenschaft. 

2  Siehe hierzu nur die historische Darstellung bei Perry, Civil Disobedience.
3  Siehe hierzu unter B. II. 
4  Für einen Überblick siehe statt vieler Jäger, BT, Rn. 99. 
5  Siehe hierzu unter B. II. 3.
6  Siehe hierzu unter D. II. 
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Proteste, wenn Dritte beeinträchtigt werden, verwerflich sind, bzw. darum, ob 
ziviler Ungehorsam nicht ausnahmsweise gerechtfertigt oder der Akteur zu-
mindest entschuldigt sein kann.

Daneben hat das Problem eine staatsrechtliche Dimension. Hier geht es 
darum, ob ziviler Ungehorsam durch das Grundgesetz geschützt ist. 

Diese verfassungsrechtliche Frage hat zunächst einmal für sich Bedeutung. 
Gleichzeitig strahlt sie auch auf die einfachrechtliche Bewertung aus. Das 
Verfassungsrecht setzt der Anwendung des einfachen Rechts (immer) einen 
Rahmen. Bei zivilem Ungehorsam reicht sein Einfluss aber noch weiter. Denn 
hier kreist die einfachrechtliche Debatte selbst im Kern um verfassungsrecht-
liche Kategorien.7 Das Verfassungsrecht dürfte die Lösung darum mehr oder 
weniger bestimmen. Auch wenn sich das Gros der Debatte im einfachen Recht 
abspielt, ist darum – nicht zu Unrecht – gesagt worden, bei zivilem Ungehor-
sam handle es sich primär um eine staatsrechtliche Frage.8 Ein genuin verfas-
sungsrechtlicher Lösungsansatz stellt das Problem insofern intradisziplinär 
vom Kopf auf die Füße. So einen verfassungsrechtlichen Ansatz verfolgt auch 
die vorliegende Arbeit. Sie fragt nach dem Schutz zivilen Ungehorsams durch 
das Grundgesetz.

Die Frage hat – aus den genannten Gründen – nicht unerhebliche praktische 
Bedeutung. Gleichzeitig ist sie auch theoretisch besonders interessant. Das 
Verhältnis von Moral und Recht ist seit je das Problem der Rechswissenschaft 
schlechthin;9 die Frage des Ungehorsams ist seine praktische Seite; die der 
rechtlichen Behandlung ihr rechtliches Spiegelbild. In ihr mischen sich Jahr-
hunderte von Theorie mit juristischer Dogmatik.10 

Die bisherige Diskussion hat erst zwei Monographien hervorgebracht, in 
der allerdings (ideen-)geschichtliche11 bzw. politisch-theoretische12 und keine 
dogmatischen Fragen im Zentrum stehen. Die übrigen Beiträge (Aufsätze, 
Kommentareinträge etc.) gehen  – schon genrebedingt  – nur begrenzt in die 
Tiefe. Das spricht dafür, der Frage noch einmal umfassender nachzugehen. 

Konkret sehe ich in der bisherigen Diskussion mehrere Defizite: Zunächst 
werden einige wichtige Argumente schlicht übersehen. Beispiele dafür sind 
die Förderung demokratischer Legitimität und die Vorwirkung von Eingriffen. 
Andere Argumente dagegen werden so pauschal verhandelt, dass es zumin-

7  Siehe hierzu nur die diversen Beiträge in Glotz, Ziviler Ungehorsam im Rechts-
staat.

8  So Schüler-Springorum, Strafrechtliche Aspekte, S. 94.
9  Vgl. Dworkin, Gerechtigkeit für Igel, S. 676.
10  Näher hierzu B. III. 
11  Siehe Laker, Ziviler Ungehorsam. 
12  Siehe Akbarian, Ziviler Ungehorsam.
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dest argumentativ kaum überzeugt. Beispiele sind die Gefahr von Instabilität, 
der Konflikt mit der Mehrheitsregel und die vermeintliche Widersinnigkeit 
eines rechtlich gerechtfertigten Ungehorsams. Daneben wird kaum zwischen 
verschiedenen Fällen zivilen Ungehorsams differenziert. Das betrifft Formen, 
die im Folgenden „richtiger“ und „falscher“ Ungehorsam, direkter und indi-
rekter, mittelbarer und unmittelbarer Ungehorsam (u. a.) heißen sollen.13 Me-
thodisch rührt das (wohl) auch von der fehlenden Rezeption (teils differenzier-
terer) philosophischer Diskurse14 her.

Mein Ziel ist es, diese Defizite zu beheben. Dazu will ich die rechtliche 
Debatte ins Gespräch mit philosophischen Diskursen bringen. Auf dieser Ba-
sis will ich die rechtlichen Gründe noch einmal neu vermessen und zwar zise-
liert nach möglichst vielen Fällen, zwischen denen die bisherige Diskussion 
nicht trennt. Dabei will ich einige gängige Fehlannahmen korrigieren und 
aufzeigen, welche Gründe tatsächliche valide sind. So will die die Debatte 
zumindest komplexer machen und rationalisieren. Ich will ein analytisches 
Raster liefern, das die Diskussion um die richtige Behandlung des Ungehor-
sams zunächst einmal in klarere Bahnen lenkt – und das, anders die bisherige 
Diskussion, möglichst sine ira et studio. 

Im Ergebnis hoffe ich, dabei zeigen zu können, dass für den Schutz des 
Ungehorsams – zumindest in einigen Fällen – immerhin einige gute Gründe 
sprechen. Ich hoffe zeigen zu können, dass so ein Schutz unter bestimmten 
Voraussetzungen immerhin plausibel ist. Das heißt nicht, dass diese Lösung 
zwingend wäre. Dafür sind die Abwägungen zu vage und die empirischen 
Unsicherheiten zu groß. Zumindest  – das will ich zeigen  – tragen oft sehr 
grundsätzlichen Einwände gegen den Schutz des Ungehorsams (vor allem: 
Demokratie und Ordnung) bei näherem Hinsehen nur sehr bedingt. Tatsäch-
lich bietet das Recht immerhin Raum für das merkwürdige Paradox, dass es 
den schützt, der seine Autorität (scheinbar) missachtet. 

II. Argumentationsgang

Die Untersuchung beginnt (B. I.) mit einer Definition zivilen Ungehorsams. 
Ich verzichte hier auf einen Beitrag zu den gängigen Begriffsdiskursen und 
setze stattdessen einen Begriff, die möglichst viele üblicherweise vorgeschla-
gene Definitionen miteinschließt. Ziviler Ungehorsam soll danach schlicht 
jeder politisch motivierte Rechtsbruch sein.

Auf dieser Grundlage begebe ich mich (II.) in eine Sichtung der juristischen 
Debatte. Hier wird teils ein Recht auf Ungehorsam und teils jedenfalls Sank-

13  Näher unter B. I., C. 
14  Zu diesen Diskursen siehe B. III. 


